
E

Kxegese Itheologısche nd ucht philologische Kx-
COCSE

DarfIan quf der Kanzel Politik treıhen » Das Predigt-
dekret verbiletet Was ist Politik? Se Eminenz er  arte
Folgendes: HFragen parteıipolhitischer -Natur gehören natur-
ich nicht auf die Kanzel. Z7ohl aher solche Fragen, die
1171 tiefsten Grunde eiINne sıttliche, eINe sozlal-ethische Seite
haben Klassısches e1spie ist hier die Schulfrage; Sewl
hat S16 auch BIHEe schulpolitische eıte; die Frage aber,
oh die Kınder 1 Konfessionsschule Cwerden
ollen oder N1IC ist für DS zeine polıtıischeFrage, sondern
C116 Forderung desKırchenrechtes un C1N€e€ Grundfrage
der öffentlichen Sıtthichkeit. Wir dürfen hıer NC bloß,
Nn  9 INUsSsSSenN reden !‘ Denn der Prediger ist Führer des
Volkes 111 sittlichen: Hragen.

Eın Redner verlangte die Prägung des katholischen
Glaubensgutes kurze, populäre Schlagworte, die E
sıch leicht merken kann un dıe ZUE Abwehr -geeigne
SING: auf die sentenzenhafte Form dem Buche
„Zeıtiragen nd Zeitaufgaben“ OM Se Eminenz nd qaut
ıe Schriften äders, Donders’, Kepplers.

Betreff Radiopredigt.gab Se Eiminenz IUr die Priester
SC1IHEeTLr 1ÖzZzese die iıindende Anordnung: Jeder Priester,
der Radıo spricht, 1uß azu oberhirtliche Erlaubnis
en

DiIe Teilnehmer des Kurses SINSgeEN VO befriedigtMünchen fort: keiner sıch 1el erwartet. Die
Unsumme VO  — Anregungen, ILErfahrungen, inken W.,,
dıe geboten wurde, wıird sıch siıcherlich ZUFTF größeren hre
Gottes nd Heıle der Seelen auswırken; für die-

hochwürdigen Konfratres, die den Kurs NC mıiıt-
machen konnten, ist das bei Kösel-Pustet, München er-
schıenene uch „Der homiletische Kurs München VO

Hıs Oktober 1927 herausgegeben VO IIr Schauer,
VON größtem Interesse. Es nthält die Vorträge un NVOr-
handlungen der Jagung

Der Kanon 23 heil deN Kunonisten UNG
0zitulreformern

/on Dr Vermeersch O Professor der Moraltheologie Al der Gregorlani-
schen Universitä iMn Rom

Als die Kommıiıssion Tür das C U kırchliche (sesetz-
zuch den Can 1543 veria konnte S1e che eiıdenschaft-



libhen‘ und erbitterten Débatteq nıcht vofaüsahuen‚ “ZuUu
denen sS1e Anlaß geben sollte. Für S1€e .handelte © sich
jediglich darum, im Interesse der _ Jurıisten und Moralisten
kurz das Ergebnis der anscheinend abgeschlossenen Di
kussıionen festzuhalten. Jedenfalls S1e nicht die Ab-

ıt auf den Boden d Sozlalreformer Zusicht, sich
hbegeben,' un noch viıel wenlger, dortselbst v\erregtfa Aus-
einandersetzungen herbeizuführen.E  1iCfien’f1ind‚ ‘éjfkiifi'_’éf’béii Debatten mcht ‚Vcl)'vt?_ätii>sahii‘_'e-ri„l.. zu  denen sie Anlaß geben sollte. Für sie handelte es sich  Jediglich darum, im Interesse der Juristen und Moralisten  kurz das Ergebnis der anscheinend abgeschlossenen Di  kussionen festzuhalten. Jedenfalls hatte sie nicht die Ab-  ß  it auf den Boden der  S  }  Sozialreformer zu  sicht, sich dam  beg  eben, und noch viel weniger,. dpftselbsf7 .'_g1*regtfa Aus—  eiq;ä-ndepsetzungefi herbeizuführen.  w  - Unter Sozialreformer meinen  “ wir kier : ‚ni(:h.tf die  sozialistischen, sondern die christlichen. Auf diese haben  die sozialen Nöte unserer Zeit und die noch weit düstereren  Aussichten für die Zukunft nachhaltigen Eindruck aus-  geübt; deshalb suchen sie der gegenwärtigen sozialen  Anarchie zu steuern .und eine Krise zu beschwören, die  noch schlimmer zu werden verspricht als jene es ist, die  schon jetzt die mensc  4  s  hljché' _'Gesglls{;haft_ ; Yerupstaltü und  S  Zerwühlt: -  —_ So wenig wir nun dies  en Léuféh; unéere Achtung, j ak  selbst unsere Bewunderung versagen, so muß es doch auch  im Interesse aller liegen, auf der Wahrheit aufzubauen.  Dazu kommt, daß jeder Beitrag, der auch nur etwas  Licht in die Frage bringt, eine soziale Wohltat bedeutet.  D  Das war wenigstens die Absicht,  e uns - bei '‚ der Ab—;  fassung dieses Artikels leitete.  ‚ Da man von can. 1543 ausge  hen‚(i’ '>_de‘n' S;creit um-das  Zinsdarlehen im Namen einer neuen Richtung von Sozial-  reform wieder auf das Tapet bringt, behandeln wir fol-  gende Punkte der Reihe nach: 1. Erklärung des can. 1543  nach der gewohnten Methode der Kanonisten. 2. Aus-  legung dieses Kanon nach gewissen. Reformern. 3. Leit-  sätze einer sozialwirtschaftlichen  S  ; R9foy_1_7_m}, die Si_ch 3 An  z  G  diese‘ Ausleg__u}n_g« ::;1flehnen-.  1 "*Er/kl'är‘ung des ca  nQ 1543 naefi ’flér . Qew  E  0imteri V1\/I.efliödé  -der Kanonisten.  {  Geben wir den Kanon zunächst in deutscher Über-  setzung wieder: „Wenn eine vertretbare Sache (res fungi-  bilis) jemandem so überlassen wird, daß sie in sein Eigen-  tum übergeht und daß später nur ebensoviel derselben  Art zurückzuerstatten ist, so darf auf Grund des Ver-  trages als solchen gar kein Gewinn erwachsen; indessen  ist es an sich nicht unerlaubt, beim Leihen einer vertret-  baren Sache bezüglich eines gesetzlichen Gewinstes über-  einzukommen, wenn dieser. nicht offensichtlich zu hoch  ist, oder sogar hezüglich eines höheren, falls ein gerechter  und hinreichend starl;er Grund dafür spricht.“nter Sozialreiormer memmnen WITr hier nicht . die
sozjalistischen, sondern die christlichen.. Auf diese haben
die sozialen Nöte unserer. Zeıt und dıe noch ‚ weıt düstereren
Aussichten für dıe Züukunift nachhaltigen Eindruck Aaus-

geübt; deshalhbh suchen s1e der gegenwärtigen sozlialen
Anarchie Zzu steuern und: eine Krise zu beschwören, die
noch schlimmer zu werden verspricht qls jene es ist, dıe
schon. jetzt die mMeENSChli-ch<-a ; Gésk;llscha_ft verun.etaltet un
zerwühlt.E  1iCfien’f1ind‚ ‘éj1"kiit't'_"ér'tén' Debatten mcht ‚Vcl)'vt?_ätiitsahii‘_'e-ri„l.. zu  denen sie Anlaß geben sollte. Für sie handelte es sich  Jediglich darum, im Interesse der Juristen und Moralisten  kurz das Ergebnis der anscheinend abgeschlossenen Di  kussionen festzuhalten. Jedenfalls hatte sie nicht die Ab-  ß  it auf den Boden der  S  }  Sozialreformer zu  sicht, sich dam  beg  eben, und noch viel weniger,. dpftselbst7 .'_g1*regtfa Aus—  eiq;ä-ndepsetzungefi herbeizuführen.  w  - Unter Sozialreformer meinen  “ wir kier : ‚ni(:h.tf die  sozialistischen, sondern die christlichen. Auf diese haben  die sozialen Nöte unserer Zeit und die noch weit düstereren  Aussichten für die Zukunft nachhaltigen Eindruck aus-  geübt; deshalb suchen sie der gegenwärtigen sozialen  Anarchie zu steuern .und eine Krise zu beschwören, die  noch schlimmer zu werden verspricht als jene es ist, die  schon jetzt die mensc  4  s  hltchta' _'Gesglls{;haft_ ; Yerupstaltü und  S  Zerwühlt: -  —_ So wenig wir nun dies  en Léutéh; unéere Achtung, j ak  selbst unsere Bewunderung versagen, so muß es doch auch  im Interesse aller liegen, auf der Wahrheit aufzubauen.  Dazu kommt, daß jeder Beitrag, der auch nur etwas  Licht in die Frage bringt, eine soziale Wohltat bedeutet.  D  Das war wenigstens die Absicht,  e uns - bei '‚ der Ab—;  fassung dieses Artikels leitete.  ‚ Da man von can. 1543 ausge  hen‚(i’ '>_de‘n' Streit um-das  Zinsdarlehen im Namen einer neuen Richtung von Sozial-  reform wieder auf das Tapet bringt, behandeln wir fol-  gende Punkte der Reihe nach: 1. Erklärung des can. 1543  nach der gewohnten Methode der Kanonisten. 2. Aus-  legung dieses Kanon nach gewissen. Reformern. 3. Leit-  sätze einer sozialwirtschaftlichen  S  ; R9foy_1_7_m}, die Si_ch 3 An  z  G  diese‘ Ausleg__u}n_g« :\qfi]ehnen-.  1 "*Er/kl'är‘ung des ca  nQ 1543 njaelt ’flér . Qew  E  0imteri VM.efliödt;  -der Kanonisten.  {  Gteben wir den Kanon zunächst in deutscher Über-  setzung wieder: „Wenn eine vertretbare Sache (res fungi-  bilis) jemandem so überlassen wird, daß sie in sein Eigen-  tum übergeht und daß später nur ebensoviel derselben  Art zurückzuerstatten ist, so darf auf Grund des Ver-  trages als solchen gar kein Gewinn erwachsen; indessen  ist es an sich nicht unerlaubt, beim Leihen einer vertret-  baren Sache bezüglich eines gesetzlichen Gewinstes über-  einzukommen, wenn dieser. nicht offensichtlich zu hoch  ist, oder sogar hezüglich eines höheren, falls ein gerechter  und hinreichend starl;er Grund dafür spricht.“So wenig WIT dies Léutéh Un$erp Achtuné, FE&
selbst unsere Bewunderung versagen, So muß es doch auch
1 Interesse er liegen, auf der Wahrheit aufzubauen.
Dazu ommt, daß jeder Beıtrag, der uch Nur etwas
TLicht ın die Frage bringt, eıne soziale. Wohltat edeutet. O

Das WAar wenigstens die Absicht, die XS bel der Ab-fassung dieses Artıikels leitete.E  1iCben’f1ind‚ ‘ejrb‘it't_"erten' Debatten mcht ‚Vcl)'vt?_äntsahn‘_'e-n„l.. zu  denen sie Anlaß geben sollte. Für sie handelte es sich  Jediglich darum, im Interesse der Juristen und Moralisten  kurz das Ergebnis der anscheinend abgeschlossenen Di  kussionen festzuhalten. Jedenfalls hatte sie nicht die Ab-  ß  it auf den Boden der  S  }  Sozialreformer zu  sicht, sich dam  beg  eben, und noch viel weniger,. dpftselbst7 .ferreg}te Aus—  ei‚'n;ä-n„depsetzungefi herbeizuführen.  w  - Unter Sozialreformer meinen  “ wir kier : ‚ni(:h.tf die  sozialistischen, sondern die christlichen. Auf diese haben  die sozialen Nöte unserer Zeit und die noch weit düstereren  Aussichten für die Zukunft nachhaltigen Eindruck aus-  geübt; deshalb suchen sie der gegenwärtigen sozialen  Anarchie zu steuern .und eine Krise zu beschwören, die  noch schlimmer zu werden verspricht als jene es ist, die  schon jetzt die mensc  4  s  hltche' _'Gesellsebatt_ ; Yerunstaltü und  S  Zerwühlt: -  —_ So wenig wir nun dies  en Leutén; uneere Achtung, j ak  selbst unsere Bewunderung versagen, so muß es doch auch  im Interesse aller liegen, auf der Wahrheit aufzubauen.  Dazu kommt, daß jeder Beitrag, der auch nur etwas  Licht in die Frage bringt, eine soziale Wohltat bedeutet.  D  Das war wenigstens die Absicht,  e uns - bei '‚ der Ab—;  fassung dieses Artikels leitete.  ‚ Da man von can. 1543 ausge  hen‚(i’ 'i_de‘n' Streit um-das  Zinsdarlehen im Namen einer neuen Richtung von Sozial-  reform wieder auf das Tapet bringt, behandeln wir fol-  gende Punkte der Reihe nach: 1. Erklärung des can. 1543  nach der gewohnten Methode der Kanonisten. 2. Aus-  legung dieses Kanon nach gewissen. Reformern. 3. Leit-  sätze einer sozialwirtschaftlichen  S  ; R9fe_1_7_rn, die Si_ch 3 An  z  G  diese‘ Ansleg__u}n_g« a1flehnen-.  1 "*Er/kl'ärnng des ca  nQ 1543 njaeb ’il‘ér . Qew  E  obnteri VM.efliödt;  -der Kanonisten.  {  Geben wir den Kanon zunächst in deutscher Über-  setzung wieder: „Wenn eine vertretbare Sache (res fungi-  bilis) jemandem so überlassen wird, daß sie in sein Eigen-  tum übergeht und daß später nur ebensoviel derselben  Art zurückzuerstatten ist, so darf auf Grund des Ver-  trages als solchen gar kein Gewinn erwachsen; indessen  ist es an sich nicht unerlaubt, beim Leihen einer vertret-  baren Sache bezüglich eines gesetzlichen Gewinstes über-  einzukommen, wenn dieser. nicht offensichtlich zu hoch  ist, oder sogar hezüglich eines höheren, falls ein gerechter  und hinreichend starker Grund dafür spricht.“Da man von GAN: 543 ausgehend* ‚deri Streitum das
Zinsdarlehen ım Namen eıner neuen ichtung von Sozıal-
reiorm wieder auf das Tapet bringt, behandeln WIT fol-
gende Punkte der el nach Erklärung des Can 1943
nach .der ewohnten Methode der Kanonisten. Aus-
jegung  In dieses Kanon nach gewissen. Reformern. G1t=
sSatze einer sozialwirtschaftlichen | Referrn, die sieh eng an

diese Au_sleg_ung a1flehnen.
Erklärung des N. 1543 ach der gewohnten Metböde

-der Kanonisten.
Geben WIT den Kanon zunächst ın deutscher ber-

setzung wieder: „Wenn eine vertFetinare aCc (res fungı-
bilıs) ]jemandem SO überlassen wiırd daß sıe 1n sSeıIn Fıgen-
tum übergeht un daß später ebensovlel derselben
Art zurückzuerstatten ist, so darf auf TUH des Ner-
Lrages qals solchen gar zein (ewinn erwachsen:;: ındessen
ist ın sıch nıcht unerlaubt, hbeım Leıhen einer vertret-
baren Sache bezüglich eines gesetzlıchen Gewıinstes über-
einzukommen, dieser nıiıcht offensichtlich hoch
1Sst, oder SOgar hezüglıch e1nes höheren, eIN gerechter
und hinreichend starker Grund aiur Spricht:



764E  Weicfles ist nun „kurzl der ‘Si‘n_n des llKa‚non‘? \ÄÜe fdiéi  ersten Worte des Textes ohneweiters erkennen lassen,  handelt es sich um das Verbrauchsdarlehen, um vertret-  bare Sachen, die nicht selbst, sondern nur.in ihrer Gattung  zurückzugeben sind, die der Entlehner also verbraucht,  mit denen er als Eigentum umgehen kann; als einzige  Verpflichtung obliegt, ihm dabei, bis zu dem verabredeten  Termin eine Gegenleistung mit gleicher Spezies in gleicher  Qualität und Quantität zu machen. Der Kodex sagt nun  von einem derartigen Vertrag ein zweifaches: er berechtigt  als solcher zu keinem Gewinst; jedoch ist es dem Ver-  leiher an sich nicht verwehrt, den gesetzlichen Gewinn  zu .vereinbaren, wenn er nicht zu hoch ist; oder auch  einen höheren, dies allerdings unter der Bedingung, daß  man einen gerechten Titel oder Grund aufweisen kann dafür,  nach dem sich dann das Ausmaß der Forderungen richtet.  Wie man auf den ersten Blick sieht, zerfällt der Kanon  in zwei Teile: der erste verbietet, der zweite erklärt etwas  für erlaubt. Das Verbot ist absolut,. durch keinerlei Aus-  nahmen gemildert, während der zweite solche deutlich  durchblicken läßt: „Es ist an sich nicht unerlaubt.“ Des-  gleichen bleibt die verneinende Form („es darf kein Ge-  winn erwachsen“) für das Verbot im ersten Teil kate-  gorisch, während die nämliche negative Form im zweiten  Teile die Tragweite der erteilten Ermächtnis etwas ab-  schwächt. „Es ist an sich nicht unerlaubt“ besagt weniger  als „es ist. erlaubt“£  Was den Lehrwert und die Bedeutung des  VK'anon  betrifft, so ist er disziplinärer Natur, wie der Kodex über-  haupt; dieser spielt zwar des öfteren auf Dogmen an,  aber es ist nicht seine Aufgabe sie kundzumachen. Er will  nicht lehren, sondern praktische Vorschriften geben. Statt  selber Lehrsätze aufzustellen, ist er vielmehr das Echo  des kirchlichen Lehramtes. In diesem Sinne konnte es  P. Hürth S. J.!) für ausgemacht hinstellen, daß sich der  Kanon unmittelbar darauf beschränke, uns eine praktische  Norm, nicht aber eine Lehrentscheidung zu geben. Aber  diese praktische Regel ist sicher; sie verdankt ihre unfehl-  bare Sicherheit dem Lehramte der Kirche. Der Kanon  klärt uns somit unzweideutig darüber auf, was die Kirche  vom Standpunkt der Moral‘aus über das Zinsdarlehen  hält, so wie es in unseren Tagen gehandhabt wird: Er  berührt einen Punkt der Sittenlehre, den er klarzustellen  sucht; aber selbst da will er keine Vorschriften machen,  sondern nur angeben, was verboten und was erlaubt ist.  *) „ Stimmen der Zeitf; Band-111; S 151Weichés ıst nun kuri der ‘Sinn des 1Kanon 9 \Üie die
ersten Ortie des Jextes ohneweıters erkennen lassen,
handelt es sıch u11l das Verbrauchsdarlehen, z vertret-
are Sachen, die N1IC selhst, sondern ın ihrer Gattung
zurückzugeben sınd. die  der Entlehner also verbraucht,
nıt denen qals Fıgentum umgehen kann; als einNzZIge
Verpflichtung obhegt ıhm abel, bıs ZUu dem verabredeten
Termin eine (regenleistung mıiıt gleicher Spezies 1ın ogleicher
ualıtä und Quantität machen. Der Kodex sagt nun

[(0201 einem derartigen Vertrag ein zweiılaches: er berechtigt
qls olcher AAA keinem Gewinst;: jedoch ist dem Ver-
leiher sıch nıcht verwehrt, den gesetzlıchen Gewinn
ZU vereinbaren, er N1C hoch ist; oder auch
einen höheren, 1es allerdings unter der Bbedingung, daß
Ian e]ınen gerechten Irıtel oder Grund aqufiwelsen annn afür,
nach dem sıch annn das Ausmaß der Horderungen richtet

Wiıe auf en ersten Blick sS1e Zzert  Y der Kanon
in zwel e1lle der erste verbietet, der zweıte erklärt eLWAS
tur rlaubt Das Verbot ıst absolut, durch keınerleı Aus-
nahmen gemildert, während der zweiıte solche deutlich
durchhlicken äaßt „ES ist an sıch nıcht unerlaubt Des-
gleichen bleibt dıe verneinende Form („es darf keın (Je-
wınn erwachsen‘“) für das Verbot im ersten e1l kate-
gorısch, währen die nämhlhiche negatıve Form 1mM zweıten
Teıle dıe Jragweıte der erteilten Ermächtnis eLWAS a
SCAHWAC „Es ist anl sıch nıcht unerlauht“ besagt wenigerqls . ist TIAuUuDE:

Was den Lehrwert und dıe bBedeutung des VK'anon
en  9 ist © dıszıphinärer Atur: WIe der Kodex über-
haupt; dieser spıelt des iteren auTl Dogmen all,
ber ist HIC seine Aufgabe S1e kundzumachen. Er WI1
nıcht lehren, sondern praktısche Vorschriften geben
selher Lehrsätze aufzustellen, ist vielmehr das Echo
des kırc  ıchen Lehramtes. In diesem Sinne zonnte

Hürth für ausgemacht hıinstellen, daß sıch der
Kanon unmiıttelbar darauf beschränke, uns eıne pra  ısche
Norm, nıicht ber eine Lehrentscheidung geben her
diese praktische Regel ist SICHeT ; S1IE verdan ihre unfehl-
are Sicherheit dem ehramte der ırche Der Kanon
ar uns somıit unzweldeutig daruüuber auf, W.as dıe Kırche
VOIL Standpunkt der Moral - aus ber das /Zinsdarlehen
hält, W1e 1n unNnseTren agen gehandhabt WwIrd. ET
berührt einen urn der Sıttenlehre, den klarzustellen
SUC her selbst da 111 keine Vorschriften machen,
sondern DUr angeben, Was verboten und was erlaubt ist

*.) „5Stimmen der Zeit“, and PE 151
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Der Kanön wıll uch keine Neuérung einführen. In
der Kınleitung ZU eX (can 6) spricht der Gesetz-
geber qusdrücklich: seıne Ansıcht 1ın AaUS, daß 1m
allgemeıinen das In ra stehende ec 1Ur zeıtgemäß
überarbeiten wolle; sodann bestätigt für cdıe S  us der
Irüuheren Gesetzgebung beibehaltenen e1lle dıe uslegun-
SEN ‚oder Interpretationen, dıie vorher gang un gäbe
WAarell. Im Zweifel hat IHAN sich für dıe Übereinstimmung
mıt den Regeln der firüheren Rechtspraxıs entscheiden.
Nıchts legt In der SAaNZeEN Art und Weıise, wie der Kanon
abgefaßt ıst, eine Ausnahme cheser allgemeınen ege
ahe Wır können q1so ohne dıe Besorgnis, ırre gehen,
schließen, daß Cal 15453
wiedergıbt

die schon Irüher geltendk; re
Diese TE findet TeN authentischen Ausdruck -

nächst 1n der Enzyklika”,, V1x pervenıt“ vom November
1745, dıe in en Beratungen VO  — Theologen sorgfältig
vorbereıtet worden WAar. Benedikt X IV dıiese näam-
ıch zusammengerufen, u In der Zinsirage : einmal
bindenden Entscheidungen kommen. uberdem sind
noch spätere Erlässe des Heilısen Stuhles erwähnen,
vorab dıe Instru  102 des Heiligen Offizıums VO TE
1873 in en Collectanea der Propaganda Il. es
tellte Benedıikt DCEN. in IL, der Schlußfolgerungen
se1iner Enzyklika noch ın Abrede, daß ın der Prax1s
immer gestattet sel, - Zzu einem. mäßıgen Zinsfiuß eld A US-

zuleihen, nıcht nur weıl ‚ die Nächstenliebe manchmal ihr
eto dagegen einlegen könnte, sondern uch deshalb,
e1l damals oft eıne Möglichkeıt gab, das eld qu{f
eine andere Weise fruchtbar zu machenals auft dem Weggdes Verbrauchsdarlehens.

Der Kodex äßt 1eSs Einschränkung fallen un be-
zeichnet die Bestimmung des bürgerlichen (jesetzes als
hinreichenden Tıtel.. Hıerbei O1g E: der Instruktion
1873, ın der WIT unter il Xx I lesen: „Ddelbst WE es. anl
edem anderen Tıtel gebricht, kann 1a  — den des bürger-

lıchen Gesetzes als genügend erachten.“ 1)as Heıilıge {IM-=-
z1um Lüugt noch hinzu: „Donec quaesti0 42ecC sub Judıce
pendeat.“ „Solange dıe rage N1ıC endgültıg gelöst WITd.
In diesem Sinne lauten dann auch tatsäc  16 die ANTS
worten, die damals In ähnhlichen Fragen der Moral VO

eiligen herablangten: „Die Gläubigen, die vom
Darlehen .Zins nehmen, soll INan deswegen N1ıC be-
unruhigen; NUr müssen.  sıe sıch eventuellen Weisungen
des Heiligen Stuhles fügen.“ Nun ıst aber selbst dieser
Zusatz gefallen; Cal 1‘543 weist keine Spur me.;hr_ davon



766

auf Wir köimen däher schließer‚1‚" daß WIT ın dieser. FrageIn das Stadium der endgültigen Entscheidung eingetretenSInd, daß die Frage nıcht mehr offen, sondern ihre Lösungbereits erTolgt ist Der Kanon bedeutet somiıt. einen wirk-
lıchen Fortschritt und berechtigt. P. Cathrein zu dem
Schluß „Übrigens scheıint NS jetz urc das eue kırch-
liche Gesetzhbuch die Eirlaubnis des mäßigen Zinsnehmensoffiziell on der ırche ausgesprochen L eınEs wıird. sıch lohnen,; den Inhalt des‘ Kanon 1Un 1111
Eıiınzelnen Z zerghedern. Der erste Teil gıbt den klassi-schen Satz ONn der Unentgeltlichkeit- des Verbrauchs-darlehens wieder. Bei den Contractus Onerosi. wird die
Gerechtigkeit nach dem Grundsatze On der Gleichheitder Werte ErTeIEl, das-heißt viel muß später zurück-gegeben werden, qls a anfangs erhalten hat Da beimVerbrauchsdarlehen cdie Sache geliehen WIrd., um ver-braucht werden, konnte der Verleiher 1U die Sache selbstZUT Verfügung stellen, darüber hınaus aber keinen anderen
davon. verschiedenen Vorteil zıehen, dessen Entgelt der
Zins darstellen würde. Wenn der Entleiher dıie Verbrauchs-sache Iruchtbar anlegt, ıandelt auf eigene Rechnung,
CT schuldet für diese persönliche Operation dem Verleiherniıchts. Daraus folgt, daß der Entlehner ebensoviel zurück-g1ıbt, qls er empfing, E die entlehnte Summe ZUFüCK-
erstattet. Dem . Grundgesetze VOoON der Gleichheit erWerte ist damıiıt Genüge geschehen; hingegen z  -wäre

verletzt, WEeNnN der Verleiher mehr verlan te
Der zweıte eil des Kanon: en  a keine Vorschrift.sondern eıne Erklärung. DerKanon Mac uns demnachaufmerksam,. daß es be1 einem derartigen Vertrag, der als

- SOLCHEFr keinen (rewınn bringen kann, sich nicht uner-
€  E au ist, den gesetzlichen Zins Zu vereinbaren. Die Frage1st, ob _ diese Erklärung 1uür alle Zeiten 91 oder nur die- Verhältnisse der Gegenwart ıM Auge hat Da hierüber nichtsausdrücklich gesagt WITrd, 1st n nicht gebunden, ihrZ  766  auf. Wil‘ können däher Vséhließen_f," daß w1r in d1eser Frage  in das Stadium der endgültigen Entscheidung eingetreten:  sind, daß die Frage nicht mehr offen, sondern ihre Lösung  bereits erfolgt ist. Der Kanon bedeutet somit einen wirk-  lichen Fortschritt und berechtigt P. Cathrein zu dem  Schluß : „Übrigens scheint uns jetzt durch das neue kirch-  liche Gesetzbuch die Erlaubnis des mäßigen Zinsnehmens  offiziell von der Kirche ausgesprochen zu sein.“!)  Es wird sich lohnen, den Inhalt des Kanon nun 1m  Einzelnen zu zergliedern. Der erste Teil gibt den klassi-  Schen Satz von der Unentgeltlichkeit des Verbrauchs-  darlehens wieder. Bei den contractus onerosi wird die  Gerechtigkeit nach dem Grundsatze von der Gleichheit  der Werte geregelt, das:-heißt so viel muß später zurück-  gegeben werden, als man anfangs erhalten hat. Da beim  Verbrauchsdarlehen die Sache geliehen wird, um ver-  braucht zu werden, konnte der Verleiher nur die Sache selbst  zur Verfügung stellen, darüber hinaus aber keinen anderen  davon. verschiedenen Vorteil ziehen, dessen Entgelt der  Zins darstellen würde. Wenn der Entleiher die Verbrauchs-  sache fruchtbar anlegt, handelt er auf eigene Rechnung,  er schuldet für. diese persönliche Operation dem Verleiher  nichts. Daraus folgt, daß der Entlehner ebensoviel zurück-  gibt, als er empfing, wenn er die entlehnte Summe zurück-  erstattet. Dem Grundgesetze von der Gileichheit der  _ Werte ist damit Genüge geschehen; hingegen wäre  .e S  _ verletzt, wenn der Verleiher mehr verlangte. -  „  S  - Der zweite Teil des Kanon enthält keine Vorschri  {  _ sondern eine Erklärung. Der  Kanon macht uns demnach  aufmerksam, daß es bei einem derartigen Vertrag, der als  _solcher keinen Gewinn bringen kann, an sich nicht uner-  _ laubt ist, den gesetzlichen Zins zu vereinbaren. Die Frage  _ist, ob diese Erklärung für alle Zeiten gilt oder nur die  _ Verhältnisse der Gegenwart im Auge hat. Da hierüber nichts  _ ausdrücklich gesagt wird, ist man nicht gebunden, ihr  _ dauernde Geltung beizumessen. Natürlicher allerdings ist  _ es, anzunehmen, daß man sich jedesmal auf den Kanon  berufen kann, so oft im Gesetze ein Zins vorgesehen ist.  _ Widersprechen sich aber die beiden Teile nicht?  _ Keineswegs. Denn wozu der Vertrag für sich allein ge-  _ nommen nicht ermächti  : Gesetzes erlaubt werden.  st, kann kfaf?_eijryje}s.‚ pös_ifcivén  1) „Stimmen (der Zeit“ 1919, S fühf£‚niän — And - zwar  S  mehr als einmal — zu meiner großen Überraschung auch mich als Gewährs-  mann für diese Schlußfolgerung an (vgl. beispielsweise Graf d’Avernas,  „Schönere Zukunft“ 1927; S, 5  ich‘\n()(:h/‚ nie ‘  men“ gesch1:iebe11 habe!  8 u. '5$9)7\'0?)“'0111.  x  ?n éie„ » S;i;n—dauernde Geltung beizumessen. Natürlicher allerdings istes, anzunehmen, daß man Ssıch jedesmal _ auf den - Kanonberufen kann, oft 1 Gesetze eın Zins vorgesehen ist

‚Widersprechen sıch aber die beiden eıle “MCcht?WE Keineswegs. Denn WOZU der Vertrag für sıch alleim  ge-_ nommen NIC ermächti:
Gesetzes rlaubt werden.

SL, kann kraf? _eij1igs. positiven
„Stimmen er Zeit“ 1919; S: 151 Nur fi'ihr£ man — und zwarmehr a1Ss einmal ZU melner en Überraschung auch mich als e WÄhrS-mannn für diese Schlußfolgerung an (vgl. hbeispielsweise Graf d’Avernas,„Schönere Zukunft“ 1927, ich _noch/ nıemen “ gesch1:ieben abe!
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Jassen WITL NS noch SENAUEN. Was ist. eigentlich der
gesetzliche Gewinn? Das ıst N1ıC jeder Gewinn,. en das
(‚esetz nıcht ausdrücklich untersagt, sondern der Gewinn,
W16 urcden gesetzlichen Zinsfuß esLimm ıst,Mas
unl SCINE Höhe testgesetz oder- die oberste
(ırenze angegeben >5  $ ber drie nıcht hinausgehen
darf Das Gesetz _ wird..ZUIN .‚Beispiel SageEN: Wenn keine
anderen Bedingungen vorhanden oder ‚Abmachungen SE-
roffen SINd, sollderZAansa11  =bürgerlıchen DEE geschätt-
liıchen en 692 efiragen.: äahnlıche Bestim-

des Zinses, gıbt überhaupt keinen gesetzlichen
GEWINN, S() WIE uch keinen gesetzlıchen Preis-
wert gıbt, WwWenn der geldliche Gegenwert Sache 111
keiner W eıse (xesetze aufigeführt ist Der Ausdruck
gesetzlicher Gewinn schheßt 1Iso Dıinge ı sıch: erstens,
daß das Gesetz eiNner Gewinnvereinharung ermächtıigt;
zweiıtens,. daß die Höhe des Gewinnes. festsetzt

Insoferne das Gesetz Gewinst ermächtigt,
SCHha das, Was aan gemeiniglich en 'nbü‚rger_
liıchen Zinstitel“ nennt. Hinsichtlich dieses."ITitels entsteht
un dıe Frage, oh as (zesetz einfachhın der offizielle
Interpret Wırtschaftslage1ist, dıe das Zinsnehmen
rechtfertigt, oder ob das Gesetz gleichsam Aaus sıch. selbst.
den Kang un diıe Stelle e1N€ES rechtmäßigen Titels C111-
nımmt. Nserer Ansıiıcht nach steht außer qallem Zweıfel,
daß der Gesetzgeber Ta SC1IHES Hoheitsrechtes das 1NS-
nehmen gestatten kann, das (Gemeinwohl verlangt.
Ballerinı-Palmierı1 führen11 ıhrem Opus theologiecum
morale, HL, 699 e1INeE große Anzahl Autoren die
seıt dem Jahrhundert dieses Kronrecht anerkannt
haben BegnügenWITL: Ns miıt Beispielen. Emmanuel
Sa (Aphorismi confessariıorum, ad v contractus, 4)
rechtfertist . dıe Von der Staatsgewalt qnerkannten Ver-
räge WIC Lolgt ‚„‚Man nımmt allgememn a daß der aa
Tra SCHIOEF: Macht, dıe ber die (Guter der Gemein-
schaft hat, das ergänze, Wa ZUT Gültigkeit e1INES solchen
Vertragesetwa fehlen könnte. Der Servıt Me Struggle
schreibt (Tr 6, 4, art 6, 166 J9) „Dieallgemeine- land-
Jäufige. (ewohnheıt kann CL qusreichender Tıtel SCIH,m
den.Verbrauchszins fordern,selbstWenn Ee1NECIN
aqanderen besonderen nd sıcheren Tıtel gebricht. "Latsäch-
hch stellen Landesherr und Regierungen qut Grund
VON verborgenen. Titeln nd zwecks.Förderung des (Ge-
meinwohles eINEN bestimmten Zainsfuß auf; enn Ta
ıhrer Oberhoheıit zönnen S16 das Eigentumsrecht qaufden
Entlehner übertragen,n W16 SIC €1 der NVer-



68

jJährung auf jenen übergehén las
dıe aC verjährt.768  E  /  z  D  jährung auf jenen übel‘ge}1én las  die Sache verjährt.“  S  sen, Vzv'u‚g"'uns;cen de_ssen; $ic11  e  Andere Autoren erkennen im Gesetze nu  f einé'n ver-  mutlichem oder Präsumptivtitel an:  gestützt auf die  gesetzliche Erlaubnis kann der Bürger voraussetzen, daß  äußere Gründe vorhanden sind, die das Wesen des Ver-  trages nicht berühren und eine Zinsnahme gestatten.  Man könnte zugeben, so scheint es uns, daß das zum  Zinsnehmen ermächtigende Gesetz nur gerechtfertigt ist,  wenn sich ‘die Zinsforderung ganz allgemein auf einen  äußeren Grund stützen kann, der mit dem Vertrag als  solchen nichts zu tun hat und für ausreichend gilt. Aber  dann wird in gleicher Weise die allgemeine Schätzung  auch schon dem Besitz des Geldes als solchem einen Wert  zuerkennen und von da ab können alle ohne Unrecht ein  Entgelt für diesen Wert in der Form des Zinses verlangen.  In der Tat ist. es ja bei allen ausgemachte Sache, daß  jeder den .‚allgemeinen Schätzungspreis verlangen kann,  selbst wenn der Grund, auf dem die all  7  gg_mei'ne_} Schätzun_g  beruht, bei ihm nicht zutrifft.  Was wollte‘ der Kodex mit can. 1543 bezwecken?  Seine Ausdrucksweise ist lakonisch, und das „per se“, an  sich, enthält offenbar eine Einschränkung. Bezieht sich  dieses „per se“ auf das Prinzip im allgemeinen oder nur  einfach auf die Höhe des Zinsfußes? Will es besagen, daß  es Fälle gibt, wo die Vereinbarung von Zinsen ungeachtet  des ermächtigenden Gesetzes unerlaubt ist; oder macht  es uns einfach nur darauf aufmerksam, daß man sich hin-  sichtlich des Zinsansatzes nicht immer nach der gesetz-  lichen Angabe richten darf ? In diesem zweiten Falle findet  das „per- se“  constat“.  seine Erklärqn„g jn _deg}my fo}lgenden „ni_gi\  Wir halten dafü}‘‚ daß man dem ‚;pel‘ se“ eine eigene  selbständige Bedeutung belassen muß. Fände es seine  Erklärung in dem nachfolgenden „nisi constat“, so hätte  man es besser ausgelassen; nun aber darf man nicht an-  nehmen, daß der Gesetzgeber unnütze oder überflüssige  Worte in den Text aufgenommen hat. Daraus ergibt sich,  daß die gesetzliche Ermächtigung zum Zinsnehmen nicht  für alle Fälle gilt: Aber wann soll eine, Ausnahme statt-  haben? Dann, wenn eine Liebes- oder Billigkeitspflicht  dem, Verleiher ein Gratisdarlehen auferlegt, aber nicht,  wenn er nur feststellen muß, daß er keinen äußeren Grund  für sich hat, der das Zinsnehmen in diesem Falle recht-  fertigte. So sagen wir, weil das Heilige Offizium in seiner  ?nstruk‚tion ':anerkannte, ‚'dal3 d35'_ Ge.3e_tz ür die nötigeSenN, O  <  iugun‚sten de_ssen! $ic11

Andere Autoren erkennen 1mMm Gesetze 1U einé'n Velr:
mutlichen oder Präsumptivtitel an estutzt auf che
gesetzliche Erlauhbnis ann er Bürger voraussetzen, daß
außere Gründe vorhanden SINd, die das Wesen des Ver-
Lrages nıcht berühren nd eine Zinsnahme gestatten.

Man könnte zugeben, cheınt unNns, daß das ZU
Zinsnehmen ermächtigende Gesetz 1101 gerechtfertigt ISt,
WEeLN siıch dıie Zinsforderung Sanz allgemein auf einen
außeren Grund stutzen kann, der mıt dem Verträg als
olchen nıchts tun hat nd Tür ausreichend g1it ber
dann wırd INn gleicher Weise dıe allgemeine Schätzungauch schon em Besıtz des Geldes qls olchem einen Wert
zuerkennen un ON da ah können qalle ohne Inrecht eın
Fntgelt für diıesen Wert In der FKorm des Zinses verlangen.In der Tat ıst ja hel en ausgemachte ache,; daß
jeder den allgemeınen Schätzungspreis verlangen kann,
selbst der rund, qauft dem dıe allgg_mei'ne_} Sch‘ätzun‘gberuht, bel ıhm N1C ZUtErL

Was wollte der Kodex mıt Can 1543 bezwecken?
Seine Ausdrucksweise ıst lakonisch, und A ;Dr se  25 an
sıch, enthält offenbar eine Finschränkung. Bezieht sıch
dieses „per sSe  c auft das Prinzıp 1im allgemeinen oder 1UFT!
infach quf die Höhe des Zinsfußes? Wall S besagen, daß

g1bt, W: dıe Vereinbarung on Zinsen ungeachtetdes ermächtigenden Gesetzes unerlaubt ISt; oder mat
e uns einfach NUT. darauf aufmerksam, daß H1an sich hın-
siıchthch des Zinsansatzes nıcht ımmer ach der SesetzZ-lichen Angabe rıchten darf In diesem zweıten findet
das PEr sSe  e
CONstat“.

se1ne Erklärqn„g In dem {olgenden „NIS1  L
Wir halten dafifi‘‚ daß 19082881 dem ‚;Pel' sSe  ‘ eine eigeneselbständige Bedeutung belassen. muß Fände seine

KErklärung In dem nachfolgenden „NIS1 constat‘“, so hättebesser ausgelassen; Nnu aber darf nıicht
nehmen, daß der Gesetzgeber unnutze oder überflüssigeOoOrtie 1n den T ext aufgenommen hat Daraus ergıbt sıch,daß dıe gesetzliche Krmächtigung ZU Zinsnehmen nıcht
Tüur alle Fälle gılt her Wahn soll eine. Ausnahme statt-
haben? Dann, WENN eine Liebes- oder Billıgkeitspflichtdem Verleiher eiIN Gratisdarlehen auferlegt, aber NIC
wenn er 1UT feststellen muß, daß keinen aäußeren Grund
1ür siıch hat, der das Zinsnehmen INn diesem recht-
fertigte. o) sagen WIT, weıl das Heılige Offizıum ın selner
?n_str;1kti011 anerkannte, daß das Ge.3etz füur d1ıe nötige



Ermächtigung auifkomme. e sewöhnlichen 1L
VeErSageN; aber. hıldet diese Instru  102 vielleicht dıe
Hauptquelle für das Verständnis des CAN. 1543 SO
WIT auch deshalb, weıl eiIN derartiges Gesetz qlf-
SEMEINEN Bewertung entsprıicht, dıe NnıC. 1Ur be1l dem
oder JEeNENM, oder selhst bel viıelen, sondern dıe überhaupt
11} uns Verhältnissen e1NEeN Jıtel ‚anerkennt, auf den
5208 sıch jederzeıt berufen kann, ohne sıch (n
gerechtigkeıt schuldıg machen. Man vergleiche
Werk .. ‚Quaestiones de HSEH2  6 344; oder aqauch OSLA-
KRosetil, Ethica, 7 LO

Ferner‘ -nımmt' der Kanon uch AaNn, daß die Höhe
les gesetzlichen. Zinsfußes den Forderungen der Gerech
tiıgkeit entspreche; folglich ann der Einzelne oder cdıe
Gesellschaft, e eld ausie1ı (1ew1ssen völlig beruhigt
SCHMN; WEeNnN s 1E ohne. weıtere Untersuchung und Prüfung
hesen gesetzlichen. Zins verlangt. her hıer kenn VOT-

zOomMmMen das „11S1 constat“ des Kanon besagt AaUS
drücklhich. - daß diese Annahme N1C ZUCC1L WE
nämhich das Gesenteil klar zuLage 1eg SO hat das OSLeEer-
reichıische Bundesgesetz V OIN Juh 1926 den geSseLZ-
hıchen Zinsfuß 1111 bürsgerhchen Verkehr qu{i 10%;
(Geschäftsleben quf 1  /  /0 erhöht, während Irüher ur

D hetrug., Kann un nachgewlesen werden, daß cAieser
Zinstuß dr hoch ıst, S muß 1Nan ıhn qauf das 1C  1ge Maß
zurückführen, hne warten, bıs der Kanzler Ta der
ıhm VO selben Gesetze erteılten Vollmacht e1INe Änderung
herbeiführt In äahnlicher Weise ist. auch möglıich, daß
dıe (Geldieihe unter olehen Bedingungen erfolgt daß S16
ECINEN nöheren als den gesetzlichen 1NS rechtiertigt;
diesem heißt der Kanon Ce1INeE h6here Forderung gut,
eben mıt Rücksicht auf den rechtmäßigen ıtel, aul em
SIC fIußt

elches ist cQieser rechtmäßige Tıitel” Offenbar
ÖN 9 die ened1i XIV SC1INEeTr Enzyklıka NI
Dervenıt” zuheß und die seit mehr qals Jahrhunde
beinahe OIl en katholischen Iheologen anerkannt wıird.
aul de Castro es hat cdiesen Tıteln ihre Namen
gegeben ESs ist nıcht alleın die (Jefahr es VAxH verheren
(periıculum sort1s), oder E1 wıirklicher Schaden; der dem
Verleiher erwächst damnum emergens), sondern aquch Ee1IN

(GGewinstentgang, nämlıch der Veerleiher .darauft VeI -
zichten muß, das eld auf eline andere Iruch  are Weise

verwenden (lucrum CESSaNS). Diesen letzteren Tıtel
den W iıllen des Gesetzgebers nıcht einhbezıehen, hieße dem
exte des Kanon willkürlich einschränkenden Sinn

„rheol-Dr Quartalschrift“. 1998.
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geben, der schon uUrc che unbestimmte nd weıte Fassung
der Ortie ausgeschlossen erscheınt,; WEeNnN el
gerechter un genügend tarker TUnOoder : Titel;
hieße uch den Kanon Gegensatz ZUuU iüberkommenen
„eNTe bringen. Manvergleiche 1LU. dıe Liste der (:e währs-
IMAaNNET, dıe der heilige Altons LIT, /68) zugunsten des
Iuerum CESSaNSs aufführt. Daher schließt Biederlack
uch sehr ıchtig, WENnNn er Schreı „Jeder Kenner der
kirchlichen re wiırd eım Lesen des Can 1543 sich

INUSSECIN, daß S16 (dıe genannten besonderen Gründe
ZUF: Horderung: e1INeTr Zahlung ber die Darlehenssumme
hınaus) imphicıte VO diesem Kanon anerkannt W:
S16 ersten Satzteil der Proposition Benedikt X IV
anerkannt wurden“. („Schönere Zukunft“ 1927, F92)

Wir haben 1LW den Kanon ı111 SC1INEN einzelnen Teilen
erläutert. Unsere Auslegung dürfte wederhel den Juristen
noch be] en Moraltheologen Überraschung bringen
oder große Kontroverse ervorrufen. SCon dıe Kürze
der Bemerkungen, die S16 gelegentlich diesem eXtLe
machen, beweist, daß Cn großen (janzen UL Dinge
nthält, die nach ihrer NSIC schon ausgemachte d5ache
sind. In CINZISECN _ Punkte sehen iıhre. Meinungen
auselnander. nämlhich der rage, ob das bürgerlicheGesetz e1lNnen 9 e1genNeEN chaffe, oder ob
einfach die allgemeine Gültigkeit der Gründe anerkenne,

derentwillen die Rechtspraxis schon alter Zeıt
erlaubte, Zinsen auszubedingen. Es scheint, daß diese
zweıte Auslegung heutzutage mehr un mehr bevorzugtwird. ber W1€e WITE. schon oben bezeugt en, biıetet diese
Streitfrage aum e1n praktisches Interesse. Wenn S16auch
manchmal der theoretischen Erklärung auseınander-
sehen, lehren doch qalle Kanonisten un Moraltheologender Gegenwart Übereinstimmung mıt dem Heıiligen
Stuhle, CO  daß INna  ; heutzutage ı der Praxıs jederzeit eINEN
mäßigen Zins verlangen kann, Wenn InNna  am die a DUTL
VO Gerechtigkeitsstandpunkt_ AaUuS$S betrachtet an sehe
AA dıe bestbekannten Autoren Stellen nach,WO
S16 über. das Zinsdarlehen handeln Ballerinı, Annıbale
un Piscetta-Gennaro 1Ur Itahen; Blat un Fer-

kuhl,
TürSpanien; Noldin-Schmitt für Österreich; ehm-

Göpfert und Hürth für Deutschland; Genicot-
Salsmann unMe Luglin für Belgien; Marec-Raus
nd Tanquerey TÜr Frankreich; Aertnys-Damen Tür Hol-
Jand; Prümmer fürdie Schweız;: Sabetti Tür die
Vereinigten Staaten, und viıele andere. Der Beweis wırd
sehr leicht erhbrac sSein



HAuslegung. des CAaRN. 1  m1  p  A3 nach den Reiformern.
Der hochwürdigste Abt Wiesinger. Cist behauptet,

daß sıch hınsıchtliıch desCan 1543 CHHIG6 große Meinungs-
Die sähen: darın die offizielleverschiedenheit.

Anerkennung. des Darlehenszinses, während: der Kanon -
nach der Ansicht der andern dasZinsnehmen NUrFr duldet

(„Reichspost”, ) Dez 192 Bericht über NVortrag.) -
Wır haben gerade vorhın. bemerkt, daß eliNne solche Me1ı-
nungsverschiedenheit außerhalb. der Gruppe der Reformer
ar N1C besteht Man ommm fast ausnahmslos darın -

überein, daß Ianden usdrücken des Kanon die ihnen
zukommende Bedeutung assenmuß und nıcht übersetzen
darf 35  an annn dulden‘ heißt CS ıst nicht

unerlaubt“.
Fın protestantischer utoOor Georg Wünsch.(Christian

Welt 1925, 414-—417) entdeckt‘ı Kanon ZWEI einander-
_ widersprechende eile, die sich gegenseitig autheben un
_ dadurch dem Kanon jeden i1iNNeTel Wert benehmen:

erklärt zweıten e1] für rechtmäßig, Was ersten
verurteıilt Hürth („Stimmen derel 111, 150
hıs 192) wıderle diesen Irrtum ohne Schwierigkeit. Der
Kanon bringt ehben UTr ZUIT UuSdTUCK, Was WIT mıt anderen

_ Autoren; ohne uUunNns widersprechen, schon Jange V.OT-
Erscheinen des Kodex Tolgender Weise Form einer
ese aussprachen: „Injustum est OmMne uUCTUumM mutuo
reduplicatıve. accepto quaesıtum. Pro certa tamen CON-
dıtıone Civıtatıs PDEI omnıbus 1as eESSECE potest credere

sub moderato foenere“ es
Graf Karl! vernas ıst einsichtig eNUg, jeden

Gedanken Wiıderspruch auszuschalten: Man annn
allgemeine: Regel aufstellen un ann CISENS die

ökonomischen Verhältnısse DBetracht zıiehen. Immerhin
pre rafi vernas USATUC des eX; läßt
den Kanon '—„Zil'l_$ VO arlilehen ıst ach WIC VOr
verboten.“ Der Kanon hingegen. erklärt einfach,; daßauf

TUnN des Vertrages qals olchen eın Gewinn ‚erwachsen
darf Man erkennt leicht den Unterschied beider Fassun-
SEN die erste ann edeuten, daß der Darlehensvertrag

den Zins-C} ausschließt, während ach der zweıten
der Vertrag nıcht als olcher den Zains sıch SC  1e
Außerdem der Satz, WIEC ıhn der genannte ral quf-
stellt, unerwarteten Folgerung. Weıl sıch das
Zinsnehmen. NUur durch wıirtschaftliche Umstände recht-
fertigen Jäßt un „Z1ns VO Darlehen verboten
ıst  “ en nach rafi ‚vernas‘ Ansıcht die Kathohliken

419%*
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dıe Pflicht, Veffiä]tniése herbeizüfü’hli‘*en,_'wo das Zinsverbot
allgemein qals eLwas Selbstverständliches angesehen wird.
Es mMuUu AaUuS der Wırtschaft einer christlichen Gesellschaft
ausgeschlossen werden, daß INnan eld auf Zınsen anlegt
oder qusleiht Eine solche Folgerung aber läßt sich gew1ß
nicht aus dem exte des Kodex und auch nicht aus der
Überzeugung der ewährten Theologen ableiten Wenn
das kiırchliche Gesetzbuch und die 1heologen den gesetz-
iıchen Zıns rechtfertigen, S verurteılen S1e damıt nıcht
dıe mMStande, die ıhn berechtigt und notwendig machten;
ohl aber ergibt sıch ein derartıges Verdikt AaUS den (ırund-
Satzen eıner Wirtschaftsordnun der WIr HUn eLwasAugepn1erk. ;uwgn'den wollen

U Lei{sätze- einer nel'lén Wirtsch g_ftsprdnüng.
Die christlichen Reformer der Wirtschaftsordnungsind erklärte Gegner des Zinsdarlehens.“ Im übrigen ahbher

und das ist TUr die Anfänge einer .< heorıe oder einer
ewegung verhängn1ısvo sehen sS1ıe 1n ıhren ‚einzelnen:
Aufstellungen. auseinander. Man kann unter ıhnen, WEeNN
INa  —> will, Miniımisten un Eixtremisten unterscheiden. DIie
eınen werfen ZWAaT der gegenwärtigen Wiırtschaftsordnung
keinerlei Ungerechtigkeit vor; aber S1e lassen S1e- Nnur. qals
Übergangsstadium gelten.. Andere wleder mißbilligen S1e
QanNZz, dulden S1E ber. doch noch oder lassen wenıgstens
gErn dıe Katholiken daran tellnehmen; diese werden jaselhst sehr betrogen, sıch nıcht miıt ec quf
die elıte der vermeıntlichen 1e tellen oder eınen TEnder Beute Tür sıch nehmen können. Eıine weltere Gruppebehandelt miıt derselben Strenge W1e€e den Kapıtalzıns die
Rente, - die eın Besıtzer ohne Arbeıtsleistung Aaus seineR
Liegenschaften zıeht Andere ndlıch sınd eLWAS _weıt-
herziger der wenıger vollständı
wıicklung iıhrer J heorien.

un klai‘ 1n der Ent-
‚ Versuchen WITL, Jjene Grufrds'ätzeyr 1n lögıscher Fölgeauizuführen, dıe dieser Wirtschaftsordnung. zugrundehegen, ohne Jjedoch alle Reformer ın Bausch und ogenfür jede einzelne Behauptung verantwortlich machen

Oder überhaupt jemand LM besonderen treifen zu wollen::
IDie Arbeıt alleın cha{f{ft erte [Jer Arbeıts-

vertrag annn NUur eiINn Gesellschaftsvertrag SeIN: daher mMu
man den SaNZeEN Arbeitsertrag unter dıe verschliedenen
Arbeitergruppen verteılen. Der Arbeiter hat dasecC auf den vollen Ertrag seiner Arbeit. I)Dem
Kapital a1s olchen omm Sar eın _Antei]_ Arbeits-
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lra  © L welıst 1NAan ıhm dennoch Ee1INEIa wırd
Mhieser Anteıul unrechtmäßig VO Arbeitsertrage WES-
9l DDer Kapıtalıst, - der als olcher aus
Unternehmen (1wıiınn ZIe. beutet den TrDeıter aus.

WennNnu  H der Darlehenszins Nn1ıC gerechtfertigt werden
annn als Entschädigung ür C111 Rıisıko oder für E1n Opfer
anderer atur stellt Gewinn AaUS dem Kapıtal
qals solchen ar we1ll aher CIn derartiger (z+e winn unerlaubt
ISt, annn er nıch der Form VO  — /Zinsen gefiordert
werden; dıe Gerechtigkeit selbst wıdersetzt sich dem

Man IMNu och weıter gehen. Es ist Dar kein
TUn vorhanden, JENC nachsıichtiger Z ehandeln, dıe
das anıtal ı anderer Korm testhalten den Eigentümern
O1 Grund un en, VO  — Fıschteich, VO  —

oder O1 Bergwerk. Das Kınkommen, das
INna  S Bodenrente nenNnNT, ıst ebensowenig berechtigt qals
Jer Kapıtalzıns; der Besıtzer hat 11LUT: insoweıt C111 ec
darauf, als arDeltLe Man zönnte uch SagEN,- daß e1iIn
olcher Kigentümer soz1ales Gut eschlag‘ hält:
Beschlagnahme wIrd aber ungerecht, WEeNnN S16 nıcht
für die Allgemeinheit Nutzhıc MAac Miıt anderen Worten:
FKigentum- ann LU VÜEe Arbeıt angeelgnet werden; nd

sıch das EKigentum. qls C111} Produktionsmittel au s-

g1ibt, kann sıch 1Ur unter der Bedingung als olches
behaupten, daß amı Arbeıt geleistet WITd.

Nehmen WIL u diese Aufstellungen der el ach
durch nd vergleichen WITL S16 mıt der herkömmlichen
re der katholischen Autoren.

Daß die Arbeit alleiın Werte chaift, ist e1INe Be-
hauptung, die der katholischen Schule Sanz TIEU ist

1 iberatore: (Prineipit aı politica, Z
macht den NEUETIECN Volkswirtschaftsliehrern allerdings‘ den
Orwurf, daß S16 dıe rel sroßen aktoren, cdıieeiıchtum
ErZeUgCN, nämlich dıe der atur gelegenen räfte, das
Kapitalun cdıie Arbeıt quftf 1ese1l1De Stufe tellen, während
S1e doch weder sleicher Weılse : notwendig SINd, och
quch dıe Art ıhrer Wirksamkeıt he1 en dıe nämliche
ist; .‚:aber dessenungeachtet gıbt Z daß uch das Kapı-
tal e1INEN Anteıl Ertrag erhalten soll on der heılıge
I1 homas (2 ad 9) rkennt den Gewinn, den
das Geldkapıtal au industriellen Unternehmen
zieht, qals Trechtmäßıige. Benedikt IN SCIHEL
Enzvklıka ANAS: Dervenıt:- verschiedene erträge Aan, WO
das Kapıtal sıch beteiliıgen kann, IN dabeı eINECHN (ewinn
herauszuschlagen.
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„Der Arbeıtsvertrag annn CIı}Gesellschafts-
vertrag SC1LIHCS FE ıst Lieblingsthese der Christlich-
sozlalen, seitdem S16 re 1882 auf dem böhmischen
Schlosse Haıd VONn den katholischen Sozialreformern Oster-
reichs aufgestellt wurde. Wır leugnen nıcht, daß die
Assozjatıon vollkommenere Vertragsform’ıst ber
schon en nd uch noch Neuen Bunde galt die
Arbeıitskraft als fre1ı. oder bedingt, ] Erbwege
übertragbar. Was Sage iıch! Der heilige Thomas hat
den echten der unantastbaren menschlichen Person fest-
gehalten; gleichwohl hat er und haben d1ıe anderen katho-
ischen Lehrer ach ıhm CH1 Diıenstverhältnis, be1 dem
das Verfügungsrecht ber die persönliche Arbeitsleistung
dem Herrn usteht, N1IC qals dem natüurhchen ecC
zuwıderlaufend erachte Artıstoteles sah arın SOSBgarEinrichtung des Völkerrechtes

Nun ist die Wiırkung CiHGrF eigentlichen Arbeitsmiete
zweılelsohne diese, daß S16 den nternehmer verpflichtet,
171 der Form des Lohnes den serechten Preis be-
zahlen, der dem Wert der Arbeit. ı allgemeinen entspricht.
Handelt sıch. übrigens85881 dıe Dienstboten: Fürsten
oder eInes KReıichen, ist nıcht sechr leicht, 111 EIHNEF
olchen Anstellung des Personals Gese!lschaftsver-
trag sehen un darın che sozıale Seiıte ausfindig zZUu
machen; die ıhr ukommt KEs sSLeer sicher. dem
TrDBeıter irel, Gesellschaftsvertrag dem Dienst-
verhältnıs vorzuzıchen; (PRES stempelt CAHC christliche irt=
schaftsordnung olchen Vertrag. nıcht CT not-
wendigen Forderung der Gerechtigkeit.

Der rDeıter hat Anspruch qauf den vollen Krtrag
SCIHEF Arbeıt. Dieser Satz ist zweıdeutıg.. Er ist wahr,
WEeNL B  —_ will, daß der TrDeıIter auf (Grund der
Gerechtigkeıt en vollen Gegenwert. SeINer Arbeıt bean-
spruchen. kann:-: Dieser Gegenwert: ıst. Beginn der A
stellungZU bestimmen., wenn sıch. einfachen
Dienstleistungsvertrag handelt; am nde der Anstellungs-T1S ingegen oder urc Akkord bel Assozjatıon. Der
angegebene Grundsatz ist ber nıcht zulässıg, WEeNN HHa
jedes wahre Dingungsrecht abweıst oder für die Arbeit

übertriehbenen Anteıl (Gewıinn verlangt.:4.. „Bringt e1Nn Unternehmen Gewinn, dart davon
9a kein Anteil dem Kapıtal aqals olchen zufallen. Die
Arbeiter alleın sınd die Nutznießer des Gewinnes,WIE S1E
allein uch SC1IHE Urheber sınd. IDıe katholischen Lehrer,
der heılige Thomas nd alle, dıe ihm. TOolgen, 1aben as
e des Kapıtalisten auf eiINeEN Anteıl am (ewinn
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erkannt. Eis wiıird 'genügél1,adafüf auf f olgéfide
entscheıdende Stelle be1 Molina hinzuweisen:. ‚In CON-
tractu societatis 1de1rco qui capıtale aut partem illıus ap-
ponıt, esto on apponat- industriam, juste lucratur o

quon1am, ut 0mas &s ad recte ait
et consentiunt ceter1,. qul 1ın contractu societatis. solum
capıtale apponıt, 10  — abdicat. .a sSe domınıum ıllius sicut

1n mutuo, eaque de capıtale iıllud ‚cooperatur ad
Iuerum tamquam res 1psius. periculoque 1PS1US, 1deoque
jure potest accıpere partem lucerı tamquam Iructum sSuae
pecunlae 1PS1US periculo el negotiation! expositae“ (De
Justitıa, traet I1 4A14: 9) Und erst 1n NeEUETEX Zeıt
schrıeh Me aughlin ım gleichen Sinne: 95 qul omne
quodcumque lucrum _ de pecunla Jocata pereeptum sub
usurae noamine et damnatione cadere cdicunt 11 aperte
contradıcunt Thomae, Benedieto XIV et Codiei juris
CanoniCI, un VOCC asserentibus, pecunıam ad luerandum

Jocari posse licite, honeste, cum commodo publico“ (Ephem
Lovan. }1 235) Die katholische Moral gıbt also nicht. zu,
daß mMan an sfch dıe Dividende eines Aktıionärs für einen
Gewinn a  S der auf Kosten des Arbeiters geht

5 „Die Gerechtigkeit erhebt dagegen Einspruch, daß
man bei eiınem Darlehen eine Entschädigung für den
Gewinstentgang oder as luerum cessans fordere.“ Wır
a  en soeben gesehen, daß er Gewınn auS dem Kapital
als solchem gerechtfertig ist. Dann ıst ber auch der
Titel des Ilucerum Cessans vVo Standpunkt der Sittenlehre
unanfechtbar. Das ıst jetz -auch nach einigen. Schwan-
kungen dıe beständige‘ Lehre der katholischen Autoren;
man sehe Nur die enge der Gewährsmänner nach, diıe
der heilige Alfons anführt Weisen: WIT hel dieser Gelegen-
heit auch quf dıe tiefe Kluft hin; die die neue Auiffassung
VO  x der anderen, be1l den Katholhken schon Jange üblıchen
trennt, un 1eSs ıIn der Behauptung, 1ın der beıde
eins sınd, daß nämlıch das Darlehen seiner atLur ach
unentgeltlich ıst Denn die _ alte Tre beruft sıch el
quf den Charakter der Leihbarkeit des Geldes, das :als
Verbrauchsdarlehen INn das Fkıgentum des Entlehners über-
geht und ıhm den Fruchtgenuß dieses KEıgentums sichert,
Waiıhrend dıe neuere Iheorıe Vo Satze ausgeht, daß dıe
Arbeıt alleın Werte schafit.

,5  Eın Figentuümer, der inen ( Crand - nd Boden
nıcht ausnützt, kann daraus keıine ente beziehen:
nımmt eın (zut für sıch In Anspruch, das für das Gemeı1n-
wohl bestimmt ISt; das Eigentum :selbst hat eine sozlale

A{ufgyabq„zu 915 L üllgn } der BeSitzer geht' seines Kigentums
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verlustig, WENN GT Amtes nıcht waltet nd SC1INE
Liegenschaften nıcht [UT dıe Allgemeinheit nutzhch ma66

DIie gesamte bısherige Lehre ı der katholischen Kirche
äaßt das Pacht- und das Erbzinsgut den Renten-
vertrag Z ohne dabe1ı die persönlıche Arbeıt
Bedingung machen S1ıe hat chie SOzZ1ale Pflicht des
Kıgentümers nıemals rage geste ber sehr S16
Ih VOL ott verantworthch machte, wollte und konnte
S16 ıhn doch HIC WE  e gänzlıicher oder teılweiser Ver-
nachlässıgung SCIHNET Pilıchten es Fıgentums selhber für
verlustig erklären. So hat dıe Kırche und haben nıt iıhr alle
guten Katholıken, äahnhlichen all AaUS
anderen (Gehiete anzulühren, dıe unwürdigen Diener des
Heiligtums getade und verurteilt; ber S16 erklarte JENEfür Häretiker, dıe deswegen die Gültigkeit der VO  en ıhnen
gespendeten Sakramente leugneten. eW1 ıst be-
dauern, daß dıe Begüterten NC all as ute
verwirkliıchen un schaffen, das iıhrem Besitztum U11-
verwertet verborgen liegt; aber dıe Ordnung und der
sozlale : Friede selher verbieten CS, ihnen. iıhrer
Selbstsucht- oder iıhrer Nachlässigkeıit en SONST recht-
mäßigen 1Le quf ıhr Kigentum abzusprechen.

ESs 1eg unsSs S ierne, diıese aufrichtigen Katholiken
qauft Stufe mıt den Sozlalisten tellen; denn WL
1556 11 ıhren (rlauben un ihren 1li1er schätzen, 1LE

mehr qals S16 dıe MEeEeNSC  1C Gesellschaft Geiste
des wahren Christentums fördern wollen hber nachdem
WITL die Leıtsätze SEWISSEN Kıchtung NEUETETr Soz1ial-
reform mıt der herkömmlichen Auffassung der kathoh-
schen Sıttenlehre verglichen en, halten WITL Tür
nu  1C che Aufmerksamkeit dieser Reformer quf dıe
Ahnlichkeit ıhrer Grundsätze mıt denen der Sozlalisten

lenken.
1€e Sozialısten auch, daß dıe Arbeit alleın

/erte chaife; S1Ee pochen darauf, daß der Arbeiter CC
eC qut den zollen Ertrag SCINeTr Arbeıt habe; ehbenso
behaupten S1C, daß der Kapitalist sıch wıderrechtlich

e1l dessen aneıgnet, Was em Arbeiter sgebührt;ndlich ist. auch für SIC dıe muüuhelose Erwerbung VO  ea} Besitz
kein KEigentumstitel. Gewiß predigen die Reformisten
nıcht den Klassenkampf nd lassen IUr Privave den Besitz
VO  S Arbeitsmitteln, WI1ie Grund un Boden, _ bestehen
Her INa  an ann sich iragen, ob S16 hıebel N1IC 2881
0gl tTehlen lassen. Wenn die Arbeıt uch C111 eC auf
den entsprechenden Gegenwert hat, hat S1IC doch N1IC
CI C auf mehr. Ist nıcht klar, daß 11a1l dıe Ha
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ZEUSNISSE des Bodensnıcht eEINZIS un alleın dem Arbeıter
verdankt?  An  4 n Ist dieses Plus, das INa  —_ ıhm zuschreıbt; N1IC
e1IN EFugentum, welches ber die gerechte Entlohnung SCINeETI
Mühe hinausgeht, as ihm 1so0 Au  N anderen Tıtel
qals dem der Arbeıt zufällt? ener dıe Sozialısten
nıcht die 0g1 für sıch, WE S16 dieses ut. ] den Händen
der (zgmeinscha en wollen ? IUnd au INnan nıcht
Gefahr. den Klassenkampf, dem IDansteuern möchte,
noch mehr entfachen. WEeENN MNa  —_ en Darlehenszins
verurteılt un die Anklage das Kapıtal schleudert,
als lehbe auft osten der Arbeiter?

Aberverbleiben WIL nıcht Jänger bel den Folgen dieser
NEUECIL Reformlehre

Noch 116 andere Bemerkung drängt sıch auft Wenn
heikle un schwıer1ige TOoHleme behandeln Hat;

ist CS VO  — Wichtigkeit, sich großen Sachlichkeit
Beweisverflahren un gewissenhaften Genauigkeit
11112 Erbringen on Belegstellen befleißen Diese Vor-
S1IC erspart überflüssıge Streitereien, sıchert sich Sym-
pathie un Vertrauen unne den Weg ZUr Wahrheıit
LO Bedauern NUSSEN WIT diese Sorgfalt bel den
Anwälten er Wiırtschaftsreform Verm1SsSeN. Hıer
MLE CINISE Beıispiele TT Beweiıls dafür In Thessalonıich
verloren einzelne Gläubige - ihre eıt, indem S16 über die
Ankunift des Antıichrtists strıtten, aNSTLAa ruhiger Berufs-
arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben; .aufgebracht
ber dieses unruhige Treiben hält S16 Paulus kräftig Z  —
Arbeıt und ruit ihnen schhließlich die ortie ‚„Wenn

nıcht arbeitet, soll auch N1ıC essen “ (2 eEss
B 10) ber denkt es der daran, en
müßigen Besitzer der Ungerechtigkeıt zeihen ? Kann
INa  — da och VO.  ® ernsten Kxegese sprechen,.
C111 olcher Bewels beigebracht wıird? In welchem qamt-
ichen Schriftstück findet Nan denn, WI1Ie 11Nan 65 be-
hauptet, daß der Müßiggang Ce1INne un SE dıe kom-
mutatıve Gerechtigkeit ist ” Der protestantısche Mo-
ralıst Paulsen; berichtet INan, hat den Mann als 1eb
bezeichnet, der sich damıt begnügt, Von SECINEN Renten

eben, mußte ennn SCHIHL, daß C111_ ausgedienter
Pensionär Man die betreifende Stelle
„Nach Paulsen ıst der TE1N6 Rentenverzehrer miıt Aus-
nahme des emerıtus C111 ıeb Nun en WITL die Stelle
nachgeschlagen. Zunächst bedient sıch der utor
mılderen Ausdruckswelise: „KEın olcher KRehtner“, sagt 61;-
AISE nıcht 1e! mehr wert qals C+1 Dieb“. Paulsen wendet
sıch cdieser Stelle sehr scharftf, nd ZWaar mıt vollem
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fiecht‚ endie "Fäulen'zereij oewisser Reicher, 0hfié'ihl]ehaber ihre KRechte streitig Z machen; er verurteıilt sıe vomStandpunkt der Moral, rTkennt aber an, daß S1e an ihrem
KRechte keine Einhbuße erleiden; nd e fügt hinzu, daß

auch. nicht anders seın kann, denn eın Rechtsverfall
VON dieser Seite her würde nach. seiner Ansicht. noch -
größeren Schaden. bringen als das gegenwärtige System(System der Ethik, - ed. 1906, Buch, D Kap 4, haupt-sächlich 60) Man hervorragende Autoren: anWI1e Pesch, die das Kapıtal nicht : unter cdıe pf()_„duktiven räfte rechnen, denen eın sozlaler Anteil ZU-778  fiécht‚ gegefi :die "Fäfilénieréij qew1sserRemher‚0hfié1hnen ;  aber ihre Rechte streitig zu machen; er verurteilt sie vom  Standpunkt der Moral, erkennt aber an, daß sie an ihrem  Rechte keine Einbuße erleiden; und er fügt hinzu, daß-  es auch nicht anders sein kann, denn ein Rechtsverfall  von dieser Seite her würde nach seiner Ansicht noch  größeren Schaden bringen als das gegenwärtige System  (System der Ethik,-ed. 1906, II. Buch, 3, Kap. 4, haupt-  sächlich S. 60). — Man führt hervorragende Autoren an  wie P. H. Pesch, die das Kapital’ nicht unter die pro-  duktiven Kräfte rechnen, denen ein sozialer Anteil zu-  käme. Aber hier haben wir es nur mit einer logischen  Einteilung zu tun; das Kapital scheint bei P. Pesch bei  der Produktion und Ertragsverteilung unter einem anderen  Namen auf, nämlich unter der Bezeichnung Stoff oder .  Werkzeug, die es beistellte, oder unter dem Namen mensch-  liche Kräfte, die es unterhält. Schon früher sagte P. Weiß  O. P. dem Sinne nach: Zum Kapital wird das Geld erst  durch etwas Äquivalentes, das man durch Geld erworben-  hat und das eine natürliche (Grund und Boden, Hand-  arbeit) oder eine industrielle (Maschinen) Fruchtbarkeit _  in sich birgt (Soziale Frage, II, S. 700). In diesem Sinne  betrachtet P. Pesch das, was die Volkswirtschaftslehrer  Kapital nennen, unter dem .Namen Stoff oder Arbeit-  (National-Ökonomie, IV, 324). Aber P. Pesch läßt aus-  drücklich zu, daß man das Geld auf gewinnbringende.  Weise anwende, und er sieht in den gegenwärtigen wirt- ‘  schaftlichen Verhältnissen die Berechtigung des- Zins-  darlehens. — Was’‘ den heiligen Gregor von -Nazianz  (Orat. 16; 18; P. G. 35, 958) und mehrere andere Väter  aus derselben Zeit betrifft, deren Stellen wir in unseren  Quaestiones de Justitia (n. 210) gesammelt. haben, so.  legt dieser große Kirchenlehrer mit aller Entschiedenheit  Verwahrung gegen die.  Unterdrückung der Armen ein,  indem man ihre. Not ausnützte und Wucherzinsen von ı  ihnen forderte; darin aber findet sich nicht einmal der  Schein eines Beweises für die Ansicht ‘ der. Reformer . .  _ Es ist auch sehr zu bedauern, daß man die gegen-.  wärtige Praxis und Nachsicht der Kirche schlecht und.  recht erklären will, in dem man zugunsten der Kirchen-  fürsten und sogar der einfachen Gläubigen sich auf die  Rechte geheimer Schadloshaltung oder an andere geheime,  wenngleich annehmbare Gründe beruft, ohne sich um die _  Bedingungen Zu kümmern, die strenge erfordert sind,  wenn man diese Rechte betäti  gt oder- dieSQ Vet?p?ge;j'en.‚  G;‘ündt‚ä *géltend machen Wil_1‚ame ber hıer haben WIT ES-MNUr ME einer logischenFKıntelung zu TUn das Kapıtal scheınt he1 esc hbeı
der Produktion und Ertragsverteilung unter einem anderen
Namen auf, nämlich unter der Bezeichnung Stoff oder -
Werkzeug, dıe es beistellte, oder unter dem Namen mensch-
IC räfte, die unterhält. Schon früher sagte P. Weiß

em Sınne nach: Zum Kapital wird das Geld erst _
durch etwas Aquıivalentes, das an durch eld erworben
1at und das eıne natürliche (Grund und Boden, Hand-
arbeit) ‚oder ‚elne industrielle (Maschinen) FruchtbarkeitIn sich birgt (Soziale Hrage, IL, 700). In diesem Sınne.
betrachtet Pesch das, was _ die VolkswirtschaftslehrerKapıtal nennen, unter dem ‚.Namen Stoff oder Arbeıt“(National-Okonomie, I 324) ber esSC läßt aus--drücklich zu, daß mMan das Geld auf gewinnbringendeWeıse anwende, und er sıeht ın den gegenwärtigen wirt- -schaftlichen _ Verhältnissen dıe Berechtigung des- Zins-darlehens. Was den heiligen Gregsor Von -Nazlanz
Fa 16; 1 I, 958) und: mehrere andere Väteraus derselben Zeıt betrifft, deren. Stellen wir In unserenQuaestiones de Justitia (n 210) gesammelt. haben, S
legt dieser große Kirchenlehrer mıt aller EntschiedenheitVerwahrung die Unterdrückung er Armen e1in,
ındem man ihre Not _ ausnuüutzte und. Wucherzinsen . vonihnen forderte: darın ber findet sıch NIC einmal derSchein eines Beweises für_ die Ansicht der Reformer..Es ist auch sehr bedauern, daß man die gegen-.wärtige Praxıs und Nachsıcht der Kirche schlec und.
recC erklären will, in dem Man zugunsten der Kirchen-
ursten und der einfachen Gläubigen sıch auf die
Rechte geheimer Schadloshaltung oder andere geheime,
wenngleıch annehmbare Gründe beruft, ohne sıch um dıe
Bedingungen Z11 kümmern, die strenge. erfordert. sınd,
WenNnn INa diese Rechte betätiST qd eP” dje$g_a \felfäpfgenen._ründe *géltend machen Wil_l‚



Am Schlusse legen WIT. Gewicht darauf. festzustellen,
daßder. Verfasser dieser Zeilen nıemals Mitwirkung
und ympathıe für cdıe sozıalen Reformenun das
orößere es Volkes versagt hat. ber C116 gute
aCannn es9 S16 sıch iıhrer-. Ver-
teidıigung 1U  — wahrer un unwiderleglicher.Beweismittel
bedienen ll Jerner: hestreıtet nıemand,.daß das inS-
ariehene1Ne Einrichtung ıSt, die ma vielfach mißbraucht
hatOhne 1U das unrecht NECNNEN, wodurch dasRecht
nicht verkürzt ‚wird,. annn INah doch miıt Rücksicht auftf
dıe Mißbräuche darnach trachten, daß eINeE Gepflogenheıit
verschwındet, dıe er Tat dem allgemeınen Frieden
oder dem Wohle der Menschheit allzu schädlich 1ist.

Ist as Zinsdarlehen wirklich notwendıig ? Kann 198821  S

abschaffen? Würde SeC1IN Verschwinden sozılalen
Fortschritt bedeuten ? Diese Fragen werifen sich U  — auf
Wır wollen S1IC nıcht Handumdrehen. .beantworten;
enn ihre Prüfung würde ©weıtere Abhandlung Ver-
dienen.

mystischer
Das schwierigsteProblemmoderner Seelen-

führung.
Von- Matthäus Urz,Pastoralprofessor.3881 Heiligenkreuz en

1'Warnungen.
Im Ostier Reutberg be1i ölz 111 Oberbayern starb

Al 11 Februar. 19923 dieSchwester‘ Marıa Fıdelıs Weiß
Rufe der Heiligkeıt. Eın kurzer Lebensabriß Ist, VON

Johann Ev Mühlbauer PE E  geschr1eben, unter denr Titel
„Lieben und Leıden“ be1Pfeıffer. ı München erschienen.
Eın bewährter Seelenführer sa  © aut rospekt.
hierüber: „ Ich habeGemma Galganı, Dominıka Klara,
Benıgna Konsolata un die selıge Theres]ja gelesen, ber
VOL keiner olchen Ansporn bekommen qals on

Fidelis.“44

Diese hochbegnadete Seele War Büchern über ystik
Sanz abgeneigt. In der großen Ausgabe iıhrer Bekenntnisse;
dieheuer:L Drucke erscheinenürtte,- finden sıch fol-
gende Stellen, dıie ich dem Herausgeber, Spirıtual Muhl-
bauer, persönlıch verdanke;

„Das-Lesen mystischer Schriften benimmt die KEın-
falt und Geradheıitund mac bloß genäschig. Es ist wahr,

Ist indessen 1111 Salesianer--Verlage, München, erschienen,


